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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ZustG §23 Abs1;

ZustG §23 Abs2;

ZustG §8 Abs2;

Rechtssatz

Eine Hinterlegung gem § 23 Abs 1 ZustG ohne Zustellversuch bedeutet, daß eine Hinterlegung durchzuführen ist, ohne

daß vorerst versucht werden müßte, den Empfänger an einer Abgabestelle anzutre9en. Keinesfalls kann aber auch auf

die Hinterlegung selbst verzichtet werden. § 23 Abs 1 ZustG spricht ausdrücklich davon, daß die hinterlegte Sendung

beim Postamt ZUR ABHOLUNG BEREITZUHALTEN ist; gem Abs 2 ist die HINTERLEGUNG vom Postamt auf dem

Zustellnachweis zu beurkunden. Dem vorliegenden Rückschein des betre9enden Schriftstückes ist aber nicht zu

entnehmen, daß es überhaupt zu einer Hinterlegung des Schriftstückes (samt der Möglichkeit der Behebung der

Sendung) gekommen wäre. Das Schriftstück wurde vielmehr umgehend an die Behörde retourniert. Dadurch wurde §

23 ZustG bei der Durchführung der gem § 8 Abs 2 ZustG verfügten Zustellung durch Hinterlegung ohne Zustellversuch

nicht eingehalten. Dieser Zustellvorgang konnte daher keine rechtmäßige Zustellung des erstinstanzlichen Bescheides

im Grunde des § 23 Abs 4 ZustG bewirken.
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